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Chinesische Mentalität im Recht  
- zum Deutsch-Chinesischen Rechtsempfinden  

von Menno Aden  
 

Mystifikationen  

Unter dem Titel Legal Orientalism wagt sich Rusko-
la* in der Deutsch-Chinesischen Rechtszeitschrift an 
einen ostwestlichen Kulturvergleich im Bereich des 
Rechts.1 Dieser findet auch in der sich häufenden 
Beratungsliteratur zum deutsch-chinesischen Wirt-
schafts- und Rechtsverkehr immer wieder statt. Stets 
werden Mentalitätsunterschiede zwischen China und 
dem Westen angesprochen.2 Niemals fehlt der Hin-
weis auf Konfuzius.3 Die konfuzianische Weltsicht 
führe bei chinesischen Geschäftspartnern zu für uns 
fremden Gepflogenheiten und einem abweichenden 
Rechtsgefühl.4 Das zeige sich insbesondere in Fol-
gendem: 

• Ausgeprägte Achtung vor Eltern und Autoritäten 
präge das Rechtsempfinden.5 

• Mangelhafte bzw. andere Vorstellungen über die 
Bedeutung von Verträgen.6 

• Völlig andere Streitschlichtungskultur, welche 
den Gang zu den staatlichen Gerichten fast zur 
Unmöglichkeit mache, weil sie eine Störung der 
von Konfuzius geforderten Harmonie sei.7  

Angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas in 
der Welt gibt es täglich mehr Gründe, sich mit der 
chinesischen Kultur und ihrer Stellung in der Welt-
kultur zu befassen. Es entstehen aber Mystifizierun-
gen, Halbwahrheiten und Stereotypen. Diese werden 
von Buch zu Buch weitergereicht und lassen Pa-
rallelwahrheiten entstehen.8 Fast alles, wofür in der 
Beratungsliteratur ein chinesischer Ausspruch der 
Urzeit9 bemüht wird, lässt sich mit einem Satz aus 
unserem Kulturkreis ausdrücken. Es werden dann 
allgemeingültige Einsichten als Worte gerade chine-
sischer Weisheit ausgegeben, nur weil sie (auch) in 
der chinesischen Frühzeit belegt sind.10  
Es fragt sich aber, ob es eine solche chinesische 
Mentalität überhaupt gibt. Ein abschließendes Urteil 

gibt der Verfasser nicht ab; er hält sich aber für be-
fugt, im Folgenden Anregungen zu geben, die weiter 
gedacht werden sollten.11 

Empirisches zum chinesischen Rechtsgefühl 

1. Fragestellung  
Man liest: Die chinesische Seite wird ohne Berück-
sichtigung von Moral und Fairness um jeden Vorteil 
kämpfen.12 Oder: Kein Chinese treibt Geschäfte 
größeren Ausmaßes mit einem anderen, ohne ihn 
gut zu kennen.13 Wenn Chinesen im Handel beson-
dere Gepflogenheiten haben, müssten diese in ei-
nem interkulturellen Vergleich erörtert werden, um 
sie als chinesisch oder konfuzianisch auszuweisen. 
Die Frage, ob das in China Erlebte typisch gerade 
für China ist, ob es also nur oder jedenfalls in be-
sonderem Maße in China vorkommt, wird eigentlich 
nie behandelt. Vermutlich würde eine solche Unter-
suchung zu einem non liquet führen. 

Wenn es eine chinesische Mentalität in dem berich-
teten Sinne gibt, müsste sich diese auf das Rechts-
gefühl des normalen, unverbildeten Chinesen ir-
gendwie auswirken. Im folgenden Beitrag wird daher 
anhand von Beispielen untersucht, ob das der Fall 
ist.  

2. Vorgehen 
Die chinesischen Studenten des Verfassers wurden 
in dem Fach „Einführung in das deutsche Privat-
recht“ (= im wesentlichen BGB) unterrichtet. Es han-
delt sich um einen in China durchgeführten deutsch-
sprachigen Studiengang zur Erreichung des Grades 
eines Dipl. Kfm-FH. Ein besonderes Interesse für 
Recht ist bei den Studenten also nicht gegeben. 
Diese Studenten im Alter von 18 bis 22 Jahren stam-
men aus der Mittelschicht. Sie waren vorher mit 
keiner Rechtsordnung bewusst in Berührung ge-
kommen, auch mit ihrer eigenen chinesischen nicht. 
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Grundlage des Unterrichts war ein angepasstes 
Manuskript auf der Grundlage des vom Verfasser 
auch bei seinen deutschen Studenten verwendeten 
Lehrbuches.14 Die Anpassung bestand im Wesentli-
chen darin, dass die Kernbegriffe des BGBs um die 
entsprechenden chinesischen Fachausdrücke er-
gänzt wurden. Grundlage war Köhlers Deutsch-
Chinesisches Rechtswörterbuch im Verlag Vahlen. 
Schon die Tatsache, dass diese übersetzten Begriffe 
(z. B.: Auslegung i.S.d. § 133,157 BGB = jie shi) in 
aller Regel von den juristisch nicht vorgebildeten 
chinesischen Studenten verstanden wurden, zeigt 
bereits ein hohes Maß an Verständnisgleichklang.  

In diesem wird das BGB fast nur anhand von Echt-
fällen der Rechtsprechung vorgetragen. Die „richti-
ge“ Antwort auf diese Fälle wird also jeweils vom 
erkennenden Gericht gegeben. Diese Fälle wurden, 
bevor sie in der Vorlesung erörtert wurden, den Stu-
denten ohne Erläuterung vorgestellt mit der Auffor-
derung, den Fall aus dem Gefühl zu lösen.  

Konfuzianisches Rechtsgefühl?  

Es wird gesagt: Noch heute ist es (in China) so, dass 
jedem Erwachsenen, der seine Eltern nicht achtet, 
jede moralische Befähigung abgesprochen wird.15 
Während dieses Gebot in China über allen anderen 
Geboten und Gesetzen stehe, sei das entsprechen-
de 4. Gebot im Christentum (Du sollst Vater und 
Mutter ehren) nur eines von zehn, also relativ minder 
wichtig.  

Über den theologischen Unsinn dieser Aussage ist 
hier nicht zu sprechen. Sie stimmt vor allem nicht für 
China. Sie ist aber in etwa das, was der Laie vom 
Konfuzianismus zu wissen glaubt. Folgender Fall der 
Wirklichkeit wurde den Studenten vorgelegt:16  

V ist ein alter Mann aus der nordchinesischen 
Stadt Harbin. V hat keine Angehörigen, nur sei-
nen Sohn S; er lebt allein. Wirtschaftlich ist er 
gesichert. S hat dafür gesorgt, dass eine Zu-
gehfrau sich regelmäßig um V kümmert. S hat 
V aber seit Jahren nicht besucht. V erhebt Kla-
ge gegen S, dass S ihn regelmäßig besuche.  

Ansprüche des V?  

Deutsche Studenten erkennen sofort, was auch ein-
hellige Meinung der chinesischen Studenten war: 
Die Pflicht des S sei eine moralische, aber keine 
Rechtspflicht. Widersprechend verwies der Verfas-
ser darauf, dass aber doch Konfuzius die Pflicht der 
Kinder, die Eltern zu ehren, ganz besonders beto-
ne.17 Die Studenten blieben bei ihrer Meinung.  

Bei der Behandlung des § 823 BGB wurde der Fall 
mit der Frage juristisch vertieft, ob S ein sonstiges 
Recht des V verletzt haben könnte. Der Verfasser 
stellte die Meinung vor, das Recht des Vaters auf 
Zuwendung müsse jedenfalls nach chinesischer 
Rechtsüberzeugung, nämlich nach den Grundsätzen 
des Konfuzius, mindestens so wichtig sein wie das 
Eigentum. Die Studenten konnten mit dieser Sicht 
gar nichts anfangen. Chinesische Richter und An-
wälte, vom Verfasser darauf angesprochen, meinten: 
Konfuzius spiele im heutigen chinesischen Recht 
überhaupt keine Rolle.  
 

Allgemeiner Teil des BGB  

1. Rechtsfähigkeit 
Folgender Fall wurde den Chinesen zur Lösung 
nach dem Gefühl vorgelegt:  

Frau S nimmt während der Schwangerschaft 
ein Mittel des Herstellers M, welches zur Be-
hinderung des noch nicht geborenen Kindes 
K führt. Nach der Geburt will K Schadenser-
satz und Schmerzensgeld von M. Zu Recht?18  

Der Begriff Rechtsfähigkeit war noch nicht bekannt. 
Die Antwort ist nicht selbstverständlich. Sie setzt ein 
Bewusstsein von der Würdigkeit des gezeugten 
Lebens voraus. Die Studenten nahmen selbstver-
ständlich an, dass K einen Anspruch habe.  

2. Rechte 
Im Zusammenhang mit § 90 BGB verwendet der 
Verfasser den Begriff „passive Rechtsfähigkeit“, um 
die Zustände/Gegenstände zu beschreiben, an wel-
chen ein Recht überhaupt möglich ist. Der folgende 
fiktive Fall wurde in diesem Zusammenhang ge-
bracht19:  

A ist Eigentümer eines Seegrundstücks. B 
wohnt hangaufwärts hinter ihm und hat die 
schöne Aussicht, weil er über das Grundstück 
des A, durch seinen Luftraum, schaut. A macht 
Rechte an seinem Luftraum geltend und möch-
te von B ein Entgelt dafür, dass er durch diesen 
hindurch schaut. Zu Recht?20 

Es wurde parallel dazu der praktisch entschiedene 
Fall vorgetragen:  

Auf dem Eigentum des Bauherrn steht ein weit 
schwingender Baukran, welcher bei Betrieb ü-
ber das Grundstück des klagenden Nachbarn N 
schwingt. Kann N den Betrieb des Krans ver-
bieten bzw. eine „Überschwingungsrente“ ver-
langen?  

Die Antwort setzt bestimmte Bewertungen über die 
Reichweite des Eigentums voraus. Dennoch hielten 
die Studenten den Anspruch des A im ersten Fall für 
genauso abstrus wie deutsche Studenten. Im Kran-
fall wurde – wie von deutschen Studenten – der An-
spruch des N nach kurzer Diskussion ebenso bejaht 
wie vom High Court in London und u.a. von der Hö-
he des Krans abhängig gemacht.  

3. Anfechtung 
Zu § 119 BGB wird folgender Fall gegeben:  

A gibt auf die Ausschreibung für den Neubau 
einer Turnhalle der Gemeinde G das bei wei-
tem günstigste Gebot aller Mitbewerber ab. Der 
Vertrag mit G wird geschlossen. Jetzt merkt A, 
dass er die Transport- und Montagekosten in 
seiner Kalkulation vergessen hat.21 Kann er 
vom Vertrag zurück?  

Der vom BGH entschiedene Fall (Antwort: nein) ist 
kein Selbstgänger. Die aus dem Gefühl heraus ge-
gebenen Antworten sind vom Mitleid mit A geprägt 
und sprechen für eine Anfechtungsmöglichkeit. Das 
ist bei deutschen und chinesischen Studenten 
gleich. Die besseren Studenten beider Nationen se-
hen aber, bevor § 119 überhaupt besprochen ist, 
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dass es dem A so einfach nicht gemacht werden 
kann, und sie wundern sich, dass das deutsche 
Recht den Irrtum scheinbar so honoriert.  

Vertragstreue  

Deutsche Wirtschaftsleute berichten immer wieder, 
dass chinesische Geschäftspartner oft versuchten, 
den schon geschlossenen Vertrag nachzuverhan-
deln. Das wird damit begründet, dass Verträge für 
Chinesen nicht in derselben Weise verbindlich seien 
wie für uns. Auch das sei Ausprägung des Konfuzia-
nismus. Bei Ausübung der Formen ist die innere 
Harmonie die Hauptsache.22 Chinaberater würden 
bei Marc Aurel viele Aussagen finden, die ohne wei-
teres als „konfuzianisch“ durchgehen würden, z. B. 
zur Harmonie Buch VI, 38: (Der geordnete Kosmos) 
und alles ist untereinander verflochten und empfin-
det Sympathie für einander. Aber „China“ macht 
anscheinend mehr her, und welcher Unternehmens-
berater ist schon so gebildet, Marc Aurel zu lesen!  

Es ist nicht nur rechtlich unzulässig, sondern es gilt 
auch als unprofessionell, nach Unterschrift am Ver-
trag etwas ändern zu wollen. Das ist aber schwerlich 
Ausfluss einer besonderen Vertragskultur in 
Deutschland. Der Verfasser weiß als früherer Ver-
tragsjurist, dass natürlich nachgekartet wird, wenn 
es brennt, oder wenn der Chef sich vertan hat. Dann 
geht man auch schon mal mit der Brechstange, d.h. 
mit an den Haaren herbei gezogenen Argumenten 
an die Sache heran. Es ist daher fragwürdig, als 
„chinesisch“ zu bezeichnen, was wir genauso ma-
chen. Im Rahmen des Argumentes „chinesische“ 
Mentalität müsste eigentlich auch erst einmal ein 
innereuropäischer Vergleich angestellt werden.  

Es besteht übrigens der Verdacht, dass die Autoren 
von Beratungsbüchern übersehen, dass es neben 
den schriftlichen Verträgen auch mündliche gibt. Es 
wird allen Ernstes behauptet: Miteinander Verträge 
abzuschließen, hat in China keine Tradition.23 Die 
Nichteinhaltung der gewillkürten Schriftform führt nur 
im Zweifel zur Unwirksamkeit. Vgl. Faust zu Mephis-
to: Auch was Geschriebnes forderst du Pedant? 
Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes Wort ge-
kannt? Verträge haben, schriftlich gesehen, also 
auch bei uns keine Tradition.  

Schuldrecht des BGB  

1. Mietvertrag 
Der folgende Fall wurde vom BGH entschieden und 
den Studenten zur Lösung nach dem Gefühl vorge-
legt:  

Vermieter V vermietet an Mieter M ein noch zu 
erstellendes Ladenlokal in der Fußgängerzone. 
Es stellt sich nach Fertigstellung heraus, dass 
der Laden namentlich bei Regenwetter für die 
Kunden schlecht zu erreichen ist. Die Kunden 
bleiben aus. M hält das für einen Mangel der 
Mietsache und verlangt Schadensersatz von 
V.24 

Der Fall ist offenbar nicht ganz einfach. Er wurde 
von den chinesischen Studenten nur aufgrund des 
Rechtsgefühls, ebenso gelöst wie vom BGH. Sie 
„fühlten“, was der BGH begründet ausführt, dass die 

Lage des Geschäfts etwas grundsätzlich anderes sei 
als die Substanz, aus der es gebaut ist.  

2. Schadensersatz 
Der folgende vom BGH entschiedene Fall wurde vor-
gelegt:  

A hat in jahrelanger Freizeitarbeit einen maß-
stabgetreuen Nachbau des Torpedobootes 
„Dachs“ gefertigt. Sein Freund F nimmt das 
Modell in die Hand und lässt es fallen. Die Re-
paraturkosten betragen DM 90.000. A verlangt 
von F Schadensersatz in dieser Höhe. Zu 
Recht?25 

Dieses war der einzige Fall, den die chinesischen 
Studenten gefühlsmäßig anders entschieden als der 
BGH (Schadensersatz nur, wenn ein Marktpreis fest-
gestellt werden kann). Aber deutsche Studenten ha-
ben genau dieselben Schwierigkeiten. Weder deut-
sche noch chinesische Studenten wollen sich mit der 
BGH-Lösung abfinden.  

3. Bereicherung 
Folgender BGH-Fall wird gebracht:  

Der 16jährige M schmuggelt sich aus Abenteu-
erlust auf ein Flugzeug der Lufthansa nach New 
York. Die LH verlangt von M den Normalpreis 
für einen Flugschein.26 

Der BGH hat den Anspruch bejaht. Das empfanden 
die Studenten beider Nationen nach dem Gefühl als 
ungerecht. M sei doch minderjährig. Dafür wird man, 
wie der Verfasser selbst, Verständnis haben. Ein 
Unterschied zwischen deutschen und chinesischen 
Studenten im Rechtsgefühl war auch hier nicht fest-
zustellen.  

Chinesische Streitschlichtungskultur  

Die folgende Meinung hört man, auch als Selbstprä-
dikation von Chinesen, immer wieder: Während man 
im Westen (Europäer/USA) ohne Scheu vor Gericht 
streite, ziehe man in China entsprechend der konfu-
zianischen Tradition die Wiederherstellung der Har-
monie, also den Vergleich vor. Aber alle europäi-
schen Zivilprozessordnungen enthalten Vorschriften, 
die dem Richter die gütliche Streitbeilegung nahele-
gen. Eine chinesische Besonderheit ist nicht zu er-
kennen. Auch bei uns gilt: Man geht nur im äußers-
ten Notfall vor Gericht, weil ein Prozess auch bei uns 
die Geschäftsbeziehung stört oder gar zerstört. Die-
se triviale Einsicht wird allerdings nicht mit dem 
Neuen Testament oder einem Wort von Goethe oder 
Clausewitz belegt, was leicht möglich wäre, das 
weiß man auch so. Wirklich große Fälle kommen 
auch bei uns kaum noch vor die staatlichen Gerich-
te.  

Man kann auch, wie es der Verfasser mit seinen 
chinesischen Studenten getan hat, einfach eine chi-
nesische Gerichtsverhandlung besuchen. Es ist 
schwer, einen Unterschied gegenüber einer deut-
schen festzustellen. Allenfalls geht es in China wür-
diger und strenger zu.27 Es ist dem Verfasser von 
praktizierenden chinesischen Juristen bestätigt wor-
den, dass in China gelegentlich Urteile durch 
Schmiergelder beeinflusst werden. Ob das typisch 
chinesisch ist, sei dahingestellt. Schütze berichtet 
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den US-amerikanischen Fall Texaco v. Penzoil Co28: 
Der später obsiegende Klägervertreter hatte nach (!!) 
Klageerhebung für den Wahlkampf des Richters 
10.000 Dollar gespendet, woran weder der Richter 
noch die nächste Instanz etwas Anstößiges fan-
den.29 Wenn es ein Rechtssystem auf der Welt gibt, 
welches uns Europäer befremdet, dann wohl am  
ehesten das der westlichen Vormacht USA.  

Aus China wird berichtet, dass im Durchschnitt ledig-
lich 60% der rechtskräftigen Gerichtsurteile wirklich 
vollstreckt werden.30 Es müsste allerdings rechtstat-
sächlich geprüft werden, ob das wirklich viel oder 
wenig ist.31 Es mag zwar Besonderheiten und „Un-
klarheiten“ in der chinesischen Rechtspraxis geben, 
es ist aber nach allem schwer, darin etwas typisch 
Chinesisches oder gar Mentalitäten zu erkennen.  

Ergebnis 

Das nicht vorgebildete Rechtsgefühl chinesischer 
Studenten des Verfassers unterscheidet sich von 
dem nicht vorgebildeten Rechtsgefühl deutscher 
Studenten nicht. Eine chinesische Mentalität, wenn 
es sie gibt, wirkt sich anscheinend nicht im Rechts-
gefühl aus. Der Verfasser gibt aber zu, dass diese 
von ihm erhobenen Eindrücke nicht repräsentativ 
sind und daher wissenschaftlich erhärtet werden 
müssten. Es ist zweifelhaft, ob im Rechts- und Wirt-
schaftsverkehr mit China die chinesische Mentalität 
eine wichtige Rolle spielt. Was uns als Besonderheit 
auffällt und stört, dürfte Folge davon sein, dass 
Volkswirtschaften sehr unterschiedlichen Entwick-
lungsstandes aufeinandertreffen. Mit Konfuzius hat 
das so viel oder wenig zu tun wie deutsche Ge-
schäftspraktiken mit dem Neuen Testament oder 
z. B. Marc Aurel.  

Das Neue Testament und Werke von Marc Aurel 
werden aber allen, die sich mit China befassen, zur 
Lektüre empfohlen. Nach den Erfahrungen des Ver-
fassers entspricht es nämlich der chinesischen 
„Mentalität“, solche Deutschen zu verachten, die von 
ihrer eigenen Kultur nichts wissen und statt dessen 
mit Konfuzius zum Thema westöstlicher Kulturver-
gleich dilettieren.  
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